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Hinweis:   Eine Einsichtnahme des vertraulichen Teils o. g. Antwort ist für Mitglieder des Landta-

ges in der Landtagsverwaltung - Akteneinsichtnahmeraum - nach Terminabsprache 
möglich. 

 
(Ausgegeben am 10.01.2019) 

 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hannes Loth (AfD)  
 
 
Rechtsextreme Demonstrationen in Köthen I - Nachfrage zur Antwort der Lan-
desregierung Drs. 7/3640 vom 23. November 2018 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2181 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Vorbemerkung: 
 
Zwar ist der parlamentarische Informationsanspruch grundsätzlich auf die Beantwor-
tung gestellter Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Schutzwürdige Interessen Dritter 
dürfen dabei aber nicht verletzt werden. 
 
Mit der Kleinen Anfrage werden entweder unmittelbar oder mittelbar, jedoch untrenn-
bar mit einer sinnvollen Beantwortung der Kleinen Anfrage insgesamt verwoben, 
personenbezogene Daten i.S.v. Art. 4 Nr. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) abgefragt.  
 
Die in der Antwort auf die Kleine Anfrage gemachten Angaben stehen damit in einem 
Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz des Persönlichkeitsrechts der Betroffe-
nen und dem verfassungsrechtlich verbürgten Informationsanspruch der Abgeordne-
ten. 
 
Eine öffentliche Bekanntgabe der personenbezogenen Daten und deren anschlie-
ßende Veröffentlichung würden die Rechte der Betroffenen verletzen. In dem für die 
Öffentlichkeit einsehbaren Teil der Antwort können daher keine Informationen mitge-
teilt werden, die personenbezogene Daten offen legen oder Rückschlüsse auf solche 
zulassen. Die vollständige Antwort der Landesregierung steht den Abgeordneten des 
Landtages deshalb in der Geheimschutzstelle (Akteneinsichtnahmeraum) des Land-
tages von Sachsen-Anhalt zur Einsichtnahme zur Verfügung. 
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Antwort zur Frage 3: 
Die Landesregierung behauptet: „Der Landesregierung liegen Erkenntnisse im 
Sinne der Fragestellung insoweit vor als bekannt ist, dass bei den Veranstal-
tungen in Köthen am 9. und 10. September 2018 neben nicht extremistischen 
Rednern auch bekannte Rechtsextremisten als Redner auftraten.“ 
 
1. Wie viele Veranstaltungen waren am 10. September in Köthen genau ange-

meldet? 
 
 Die Landesregierung geht davon aus, dass mit „Veranstaltungen“ im Sinne der 

Anfrage Versammlungen im Sinne des Versammlungsrechts gemeint sind. Dem-
nach waren zwei Versammlungen angemeldet worden. 

 
2.  Wer waren die Anmelder der einzelnen Veranstaltungen? 
 
3. Wer waren die Redner auf den einzelnen Veranstaltungen? 
 
4. Waren die Redner auf dem „Trauermarsch“ - die von einem Mitglied des 

Landtages angemeldet wurde? 
 
Die Fragen 2 bis 4 werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Auf die Vorbemerkung der Landesregierung wird verwiesen. 
 

5. Welche der Redner auf dem „Trauermarsch“ haben einen extremistischen 
Hintergrund? 

 
 Keiner. 
 
Antwort zu Frage 4, 2. Teil: 
Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen am 10. September 2018 
wurden nunmehr insgesamt sechs Ermittlungsverfahren eingeleitet:  
 
• 2 x Beleidigung gemäß § 185 StGB, 
• 1 x Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ge-

mäß § 86a StGB, 
• 1 x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gemäß § 113 StGB, 
• 1 x Volksverhetzung gemäß § 130 StGB sowie 
• 1 x Bedrohung gemäß § 241 StGB. 
 
6. Welche Straftaten genau sind der Versammlung zuzuordnen, die das Mit-

glied des Landtages angemeldet hatte? 
 
Die Zuordnung festgestellter Straftaten zu einzelnen Versammlungen gestaltet 
sich sehr komplex, da im Zuge der Anzeigenaufnahme zwar der grundsätzliche 
Bezug zu einer Versammlung sowie der Tatort dokumentiert werden, nicht je-
doch die konkrete Versammlung. Erschwerend tritt vorliegend der Umstand hin-
zu, dass beide Versammlungen in zeitlicher und örtlicher Nähe stattfanden und 
eine Differenzierung im Sinne der Anfrage daher nur schwer möglich ist. 
 
Dies vorangestellt kann gegenwärtig davon ausgegangen werden, dass eine 
Straftat gemäß § 185 StGB (Beleidigung eines Journalisten) im Zusammenhang 
mit der in Rede stehenden Versammlung steht.  


